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Umgemeindungen in Preußen in der
Weimarer Republik

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindeverfassungsrechts

vom 27. Dezember 1927 wurde die größte Umgemeindung der

preußischen Geschichte beschlossen. Etwa ein Sechstel aller Einwohner

Preußens war betroffen. Ziel war es, den Verwaltungsapparat zu

entschlacken, indem historisch bedingte Zwerggebilde aufgelöst und

neu zusammengesetzt wurden. Das Zahl der Stadtkreise, Ämter und

Landgemeinden wurde deutlich gesenkt. Die Anzahl der Landkreise

halbierte sich beinahe von ehemals 22 auf 12.
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